
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 2008/2/27 3Ob251/07v
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.02.2008

Norm

ABGB §879 BIIh

ABGB §1151 Ic

ABGB §1151 III

AktG §70

AktG §75

AngG §1 Ib

Rechtssatz

Koppelungsklauseln (Anstellungsvertrag erlischt automatisch mit Widerruf der Bestellung zum Vorstand) können nur

ausnahmsweise aus vom abberufenen Vorstandsmitglied darzulegenden Gründen nach einem umfassenden Vergleich

der wechselseitigen Interessenlagen als sittenwidrig qualifiziert werden.
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